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igentlich haben wir keine Zeit: Wir brau-
chen so schnell wie möglich eine Novel-
le der (Muster-)Weiterbildungsordnung 

(MWBO), um Schritt zu halten mit dem medi-
zinischen Fortschritt, mit der Entwicklung des 
Versorgungsbedarfs und mit den sich ändern-
den Bedürfnissen junger Ärztinnen und Ärzte in 
der Weiterbildung. Im September beschloss der 
Vorstand der Bundesärztekammer dennoch, den 
Zeitplan bis zur Verabschiedung der MWBO, ur-
sprünglich vorgesehen für den kommenden Ärz-
tetag, zu strecken, wenn nötig, bis 2016. Denn 
die Neuregelung der ärztlichen Weiterbildung 
ist zu wichtig, als dass sie übers Knie gebrochen 
werden könnte. Die Weiterbildungsordnung muss 
umfassend und zukunftsfähig sein und der Ver-
sorgungsrealität entsprechen. Sie muss nicht nur 
eine Grundlage für die Berufsbildung, sondern 
auch für die Berufsausübung sein. 

Zur Erinnerung: Im Frühjahr hatten die medizini-
schen Fachgesellschaften und ärztlichen Berufs-
verbände Gelegenheit, auf der Internet-Plattform 
„WIKI-BÄK“ ihre ersten Vorstellungen der refor-
mierten Weiterbildung in den jeweiligen Fächern 
darzulegen. Auf dieser Grundlage erstellte die 
Bundesärztekammer die „MWBO Version 1“. Ein 
Blick in diesen Entwurf zeigt, dass es noch viel 
Diskussionsbedarf gibt, wie die ärztliche Wei-
terbildung für junge Kolleginnen und Kollegen 
attraktiver gestaltet werden kann. Strukturierter 
und praxisbezogener soll die Weiterbildungszeit 
werden, flexibler und durchlässiger. Auch eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon 
in der Assistentenzeit durch neue Vorgaben der 
MWBO wünschen sich viele Ärztinnen und Ärzte. 
Der Weg dorthin scheint offen: So sieht „Versi-
on 1“ vor, dass künftig Tätigkeitsabschnitte mit 
mindestens zwölf Wochenstunden bis zur Hälfte 
der Mindestweiterbildungszeit anerkannt werden 
können. Tätigkeitsabschnitte, die kürzer als drei 
Monate sind, sollen in einem Weiterbildungsgang 
bis zu drei Mal anrechnungsfähig sein, eine Ab-
kehr von der bisherigen Sechsmonatsregel.

Aus dem Entwurf „Version 1“ soll nun „Version 
2“ entstehen. Bis dahin gilt es Grundsätzliches 
ebenso wie Details zu klären: Die Weiterbildungs-
ordnung soll in Zukunft stärker Kompetenzen 
widerspiegeln. Kompetent sein heißt, Situationen 
angemessen zu meistern – auf dem Weg dorthin 
durchläuft der Arzt verschiedene Stadien vom 
Neuling zum Experten. Die „Spiegelstrichaufzäh-
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lungen“ bei der Beschreibung der Anforderungen 
sollen verschwinden – doch muss noch geklärt 
werden, wie sich unterschiedliche Qualifikations-
stufen und -inhalte in „Kompetenzebenen“ und 
„Kompetenzblöcke“ als Teilmengen eines Gebiets 
fassen lassen. Sind die Mindestweiterbildungs-
zeiten in den Gebieten noch zeitgemäß? Und 
wie sollte beispielsweise Forschungstätigkeit im 
In- und Ausland mit auf die Weiterbildungszeit 
angerechnet werden?

Egal wie die Diskussionen ausgehen: Am Ende 
kommt es auf die Umsetzung der Weiterbil-
dungsordnung an. Eine Entscheidung des nie-
dersächsischen Oberverwaltungsgerichts weist 
dazu den richtigen Weg. Das Gericht hat bereits 
2011 festgestellt, dass es zur Begründung eines 
Weiterbildungsverhältnisses mehr braucht als 
nur einen Arbeitsvertrag. Ein solches Verhältnis 
komme vielmehr erst zustande, wenn sich Wei-
terbildungsbefugte und Weiterzubildende über 
Art, Inhalt und Dauer der Weiterbildung einigen 
und sich dabei rechtlich binden wollen, also ei-
nen Weiterbildungsvertrag schließen. Auch die 
Ausgestaltung einer solchen Regelung bedarf 
zunächst eingehender Diskussion. Schon jetzt 
regelt die Weiterbildungsordnung die Aufga-
ben der Weiterbildungsbefugten, das Führen des 
Weiterbildungs-Logbuches macht die absolvier-
ten Abschnitte nachvollziehbar. Für einen „Wei-
terbildungsvertrag“ spricht einiges: Weiterzubil-
dende wissen so von vornherein verlässlich, was 
sie erwarten können, Weiterbildungsbefugte kön-
nen ihr Angebot nachvollziehbar dokumentieren. 
Solche Transparenz unterstützt die Ärztekammer 
Westfalen-Lippe, sie kann der Qualifikation der 
nächsten Ärzte-Generation nur nützlich sein.�

Dr. Theodor Windhorst, 
Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe

Qualität vor Schnelligkeit
Novelle der Muster-Weiterbildungsordnung: gute Ideen umsetzbar machen
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